
 
 
 

 

 

  

 

 

 

Für unsere Forderung nach 

5% MEHR GELD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gewerkschaftlich organisierte Warnstreiks nach Ende 

der Friedenspflicht sind zulässig. Alle von der IG Metall 

ausgerufenen Warnstreiks, Demonstrationen und 

Kundgebungen während der Arbeitszeit sind deshalb 

rechtmäßige Kampfmaßnahmen. Diese Warnstreiks 

verstoßen nicht gegen den Arbeitsvertrag. Auch 

Leiharbeitnehmer/Innen müssen während 

gewerkschaftlichen Warnstreiks nicht weiterarbeiten und 

sich auch nicht zum Streikbruch missbrauchen lassen. 

Zur Durchsetzung unserer Forderung rufen wir die Metallerinnen und Metaller im 

Betrieb zu Warnstreiks auf: 

 

Daimler AG / EvoBus GmbH 
Mercedes Benz Werk Mannheim 

 

Freitag den 29.04.2016 
 

Frühschicht 11:00 – 12:00 Uhr   Tor 2 
Spätschicht 18:30 – 19:30 Uhr   Tor 2 

 

Samstag den 30.04.2016 
 

Nachtschicht ab 3:00 Uhr bis Schichtende 
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